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1 Vorbemerkungen 

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte (LW) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts. Sie wird gemäß § 4 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vor-
schriften der GO verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, 
demnach unterliegen die Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungs-
amt (RPA). 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen 
Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-

det und belegt worden sind, 
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie 

bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften ver-
fahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 
5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  
6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA hat das RPA von dieser Regelung Ge-
brauch gemacht. Die nicht geprüften wesentlichen Positionen werden zu Beginn der Kapitel 
zur Bilanz, zur Ergebnisrechnung und zur Finanzrechnung in diesem Bericht aufgelistet. 

Prüfungsgegenstand waren die JA der Jahre 2012 und 2013. Diese wurden dem RPA im Mai 
2018 zur Prüfung vorgelegt und waren Grundlage dieses Berichts. Die Prüfungsunterlagen 
wurden während der Prüfung, die hauptsächlich im August bis Oktober 2019 stattfand, be-
reitgestellt. 

Die Stiftung hat mit der Grundstücksgesellschaft Trave mbH (Trave) einen Geschäftsbesor-
gungsvertrag (GBV) geschlossen. Der Geschäftsbesorger verwaltet Wohnungen der Stiftung, 
er ist für Vermietung und Instandhaltung zuständig und erhält dafür von der Stiftung eine 
jährliche Verwaltungskostenpauschale. Erwirtschaftete Überschüsse werden an die Stiftung 
abgeführt. Die Zahlungsströme des Geschäftsbesorgers waren nicht Gegenstand dieser Prü-
fung. 

Die im Prüfbericht in kursiv gedruckten Wörter sind im Glossar am Ende des Prüfungsbe-
richts erklärt. 
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2 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 
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1.1 Vorjahre 

Wesentliche Prüfungsbemerkungen in den Berichten zur Prüfung der Eröffnungsbilanz so-
wie der JA 2010 und 2011 waren: 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre  

Bilanzposten Bericht  Stellungnahme  Anmerkungen 

Eröffnungsbilanz    

Wohnbauten Zwei Anlagen (9600022 
und -24) enthalten unzu-
lässigerweise Erhal-
tungsaufwand und 
Werte des Bilanzpostens 
A 1.2.6 Maschinen und 
technische Anlagen. 

Gemäß Stellungnahme 
zum JA 2010 sollen Kor-
rekturen im JA 2014 ge-
prüft und ggf. umgesetzt 
werden. 

 

In Bezug auf eine zwi-
schenzeitliche Anfrage zur 
Interpretation des § 55 
Abs. 5 GemHVO-Doppik 
wies das Innenministe-
rium hin, dass die Rege-
lung eine Vereinfachung 
der Vermögensbewertung 
unter bewusster Inkauf-
nahme von Abweichungen 
der bilanzierten Werte be-
zweckt. 

Wohnbauten Die Anlagen 9600001-
9600021 haben auf-
grund eines Fehlers bei 
einer Umstellung der 
Abschreibungsmethode 
überhöhte Restbuch-
werte. 

Gemäß Stellungnahme zur 
EB sind entsprechend 
§ 55 Abs.5 GemHVO-
Doppik insbesondere 
nicht die Bewertung, son-
dern nur die Anzahl der 
übernommenen Vermö-
genswerte zu prüfen. 

 

 
 
 

s.o. 

2010    

Eigenkapital  Das Eigenkapital wich 
von der Bilanzgliederung 
nach § 49 GemHVO-
Doppik ab. Die Konten-
art 200 existiert nicht. 
Die Zweckrücklage und 
die freie Rücklage sind 
den Ergebnisrücklagen 
zuzuordnen. 

 

Die Umgliederung der 
freien Rücklage und der 
Zweckrücklage in die Er-
gebnisrücklage wird von 
der Verwaltung vorberei-
tet. 

Die Zweckrücklage und 
die freie Rücklage wurden 
in den JA 2012/2013 wei-
terhin der Kontenart 200 
und nicht der Ergebnis-
rücklage zugeordnet 
(siehe Tz. 2.1). 

AZ für die Ge-
währung von 
Ausleihungen / 
Fremde Finanz-
mittel 

Die EZ- und AZ-Konten  
waren bei der Umglie-
derung von Bilanzkon-
ten mitbebucht worden 
und dadurch zu hoch 
ausgewiesen. 

In der Schlussbespre-
chung zum JA 2010 hat 
die Verwaltung erklärt, 
dass derartige Buchun-
gen mittlerweile als 
Sachbuchungen erfolgen 
würden. 

 

Die Finanzrechnungskon-
ten wurden 2012/2013 
erneut durch Sachbu-
chungen zu hoch ausge-
wiesen (siehe Tz. 2.3.1, 
3.3.1 und 3.3.2). 
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Bilanzposten Bericht  Stellungnahme  Anmerkungen 

2011    

Aktive Rech-
nungsabgren-
zungsposten 
(ARAP) 

Forderungen i. H. v. 
256 TEUR aufgrund 
einer Rückzahlungs-
vereinbarung mit dem 
GMHL wurden als ARAP 
ausgewiesen. 

Der Falschausweis trat 
bei der Stiftung Verei-
nigte Testamente eben-
falls auf und wurde mit 
Belangen der Buchhal-
tungssoftware begründet. 

In 2012 wurde der ARAP 
wieder aufgelöst (siehe 
Tz. 2.1.4). 

Stiftungskapi-
tal/Erhalt des 
Grundstockver-
mögens 

Das RPA empfahl die 
Zusammenfassung von 
Stiftungskapital i. e. S. 
und Stiftungskapital aus 
Bilanzierungsunter-
schied. 

Es wurde auf die Anfrage 
an die Stiftungsaufsicht 
zur Klärung des Sachver-
halts verwiesen. Eine 
Rückmeldung ist hierzu 
bis zur Erstellung des 
Prüfungsberichts nicht 
eingegangen. 

In 2012 wurde erneut die 
Empfehlung ausge-
sprochen (siehe Tz. 
2.1.5). 

Finanzerträge Die Dividende 2011 aus 
einer Beteiligung wurde 
vor Gewinnverwen-
dungsbeschluss der 
Gesellschafterver-
sammlung in das Jahr 
2011 gebucht. In 2011 
wurden dadurch Divi-
denden für 2010 und 
2011 ausgewiesen. 

Aktuell und zukünftig 
werden entsprechende 
Gewinnausschüttungen in 
dem Jahr der Beschluss-
fassung gebucht. 

Die Dividende aus 2012 
wurde wieder vor Ge-
winnverwendungsbe-
schluss der Gesellschaf-
terversammlung gebucht. 
In 2013 wurde kein Er-
trag verbucht (siehe Tz. 
2.2.2 und 3.2.3). 

Rücklagen Das RPA empfiehlt, eine 
Übersicht über die Ent-
wicklung der Rücklagen 
zum Bestandteil des 
Anhangs oder des La-
geberichts zu machen. 

Gemäß Verwaltung ist der 
Ausweis der freien Rück-
lage und Zweckrücklage 
des Wirtschaftsjahres 
und des vorausgegange-
nen Jahres ausreichend. 

Die Übersicht fehlte auch 
in 2012 und 2013. 

1.2 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan für 2012 wurde am 23.02.2012 und für 2013 am 29.11.2012 von der 
Bürgerschaft beschlossen. 

2 Jahresabschluss 2012 

Der JA der Stiftung bestand entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 
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4 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 
der Stiftung Lübecker Wohnstifte zum 31.12.2012 und 31.12.2013 

 

 

2.1 Bilanz 

Die Gliederung des Eigenkapitals entsprach nicht der Gliederung in § 48 GemHVO-Doppik. 

Die Kontenart 200 existiert in den Verwaltungsvorschriften (VV) über den Kontenrahmen 
für die Haushalte der Gemeinden nicht. Die freie Rücklage und die Zweckrücklage waren 
der Kontenart 203 Ergebnisrücklage zuzuordnen.  

In der Bilanz fehlen die aufsummierten Beträge aller werthaltigen Bilanzposten. Das RPA 
empfiehlt, diese im Sinne einer guten Lesbarkeit anzugeben. Das RPA weist darauf hin, dass 
die Währung nicht entsprechend des Musters zu § 48 GemHVO-Doppik aufgeführt wurde. 
Der Schlusssaldo wurde mit 01/11 und 01/12 bezeichnet. Die Ergebnisrechnung stimmte 
mit dem Jahresüberschuss (238.919 EUR) und die Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln 
überein (793.046 EUR). Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den 
Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und mit den 
Zahlen im Finanzbuchhaltungssystem überprüft.  

Folgende wesentliche Posten der Bilanz wurden im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 
2012 nicht systematisch geprüft: 

• Wohnbauten, 

• sonstige Ausleihungen. 

2.1.1 Beteiligungen  
 
 31.12.2011 31.12.2012 

Kontengruppe 11 757.500 EUR 757.500 EUR 

Die Stiftung hat eine Beteiligung i. H. v. 7,5 % an der Trave. Von der Trave wurde eine Divi-
dende in Höhe von 45.450 EUR ausgeschüttet (siehe Tz. 2.2.2). Die Prüfung des Bilanzpos-
ten hat keine Beanstandungen ergeben.  

2.1.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen 
 
 31.12.2011 31.12.2012 

Kontenart 179 2.487.897 EUR 2.064.605 EUR 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen setzten sich aus Forderungen gegenüber der 
HL (2.024 TEUR) und Forderungen aus der Geschäftsbesorgung durch die Trave (40 TEUR) 
zusammen.  

Bei den Forderungen aus der Geschäftsbesorgung durch die Trave handelte es sich im We-
sentlichen um Forderungen aus nicht abgerechneten Betriebskosten. Sie veränderten sich 
gegenüber dem Vorjahr in der Höhe (41 TEUR) kaum.  
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Die Forderungen gegenüber der HL nahmen um 422 TEUR ab und setzten sich wie folgt zu-
sammen.  

Tabelle 2: Forderungen LW ggü. HL 

Forderungen LW ggü. HL 
01.01.2012 

EUR 

Veränderung 

EUR 

31.12.2012 

EUR 

1791991162 Mitbuchrolle aus lfd Fdg. 4.586 -225 4.361 

1791991164 aus Darlehen 1.800.000 0 1.800.000 

1791991168 aus Darlehen 641.919 -421.941 219.978 

Summe 2.446.505 -422.166 2.024.339 

Die Höhe des Termingelds bei der HL blieb unverändert bei 1,8 Mio. EUR.  

Die Abnahme der übrigen Forderungen gegenüber der HL ist in der Errichtung eines eige-
nen Geschäftskontos begründet. Der bis dahin über städtische Konten abgewickelte Zah-
lungsverkehr musste ab diesem Zeitpunkt nicht mehr über Forderungen und Verbindlich-
keiten gegenüber der HL abgebildet werden. Der Reduzierung der Forderungen i. H. v. 
618 TEUR aufgrund der Girokontoeröffnung stand eine Forderung aus der Rückzahlungs-
vereinbarung zwischen der Stiftung und dem Bereich GMHL i. H. v. 176 TEUR (vgl. Tz. 
2.1.4) gegenüber, sodass sich die Forderungen am Jahresende um 422 TEUR verringerten. 

Bei der HL waren die entsprechenden Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen. 

Im Anhang zum JA erfolgt keine Erläuterung zur Abnahme der sonstigen privatrechtlichen 
Forderungen. Das RPA empfiehlt, zukünftig entsprechende Differenzen im Anhang zu erklä-
ren.  

2.1.3 Liquide Mittel 
 

 31.12.2011 31.12.2012 

Kontengruppe 18 134.932 EUR 793.046 EUR 

Die liquiden Mittel werden zum einen von der Trave im Rahmen der Geschäftsbesorgung  
und zum anderen seit Ende 2012 auf einem eigenen Geschäftskonto der Stiftung von der HL 
verwaltet. 

Die Zahlen wurden aus der Jahresabrechnung der Trave in das Finanzbuchhaltungssystem 
der Stiftung übernommen. Die liquiden Mittel, welche von der Trave verwaltet werden, setz-
ten sich aus zwei Festgeldkonten mit insgesamt 150.000 EUR und vier Girokonten mit ins-
gesamt 25.125 EUR zusammen. Das RPA hat die Kontostände anhand von Kontoauszügen 
bei der Trave überprüft.  
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Wie bereits unter der Tz. 2.1.2 dargestellt, wurde Ende 2012 ein eigenes Geschäftskonto der 
Stiftung für den bis dahin über städtische Konten abgewickelten Zahlungsverkehr errichtet. 
Im Anhang wurde dieser Sachverhalt aus Sicht des RPA nicht richtig dargestellt. Hiernach 
war die Girokontoeröffnung erst in 2013. Die Liquiditätszunahme um 658 TEUR ergab sich 
im Wesentlichen aus der Eröffnung des Geschäftskontos (618 TEUR). Der Kontostand wurde 
anhand der Saldenbestätigung geprüft.  

2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
 31.12.2011 31.12.2012 

Kontengruppe 19 255.704 EUR 0 EUR 

Im JA 2011 waren aufgrund einer Rückzahlungsvereinbarung mit dem Bereich GMHL 
256 TEUR als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) statt als Forderung ausgewie-
sen.1 2012 wurde der ARAP vollständig aufgelöst durch Verrechnung mit dem Aufwand 
2012 für Gebäudeunterhaltung i. H. v. 80 TEUR sowie durch Umbuchung von 176 TEUR zu 
den sonstigen privatrechtlichen Forderungen.  

2.1.5 Stiftungskapital 
 
 31.12.2011 31.12.2012 

Konto 2009000 Stiftungskapital 338.629 EUR 338.629 EUR 

Konto 2009011 Stiftungskapital aus Bilanzierungs-

unterschied 

2.733.191 EUR 2.733.191 EUR 

Wie bereits in dem vorherigen JA wurde das Stiftungskapital in das Stiftungskapital im en-
geren Sinne (338.629 EUR) und das Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 
(2.733.191 EUR) unterteilt. Gemäß Lagebericht wurde das Stiftungskapital im engeren 
Sinne mit dem Grundstockvermögen gleichgesetzt. Das Stiftungskapital aus Bilanzierungs-
unterschied wurde als rechnerische Differenz zwischen der Aktiv- und Passivseite ausge-
wiesen. Wie bereits zum JA 2011 festgestellt, wird das Grundstockvermögen jedoch im Stif-
tungskapital sowie im Stiftungskapitel aus Bilanzierungsunterschied abgebildet.  

Das RPA empfiehlt wie in vorherigen Abschlüssen der Stiftungen, wenn eine nachträgliche 
Zuordnung zum Grundstockvermögen oder der entsprechenden Eigenkapitalanteile nicht 
möglich ist, auf die Unterteilung gänzlich zu verzichten, da die jetzt vorgenommene Auftei-
lung keine Aussagekraft bezüglich des Erhalts des Grundstockvermögens bietet. 

                                                      

1 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung LW zum 31.12.2011, Tz. 2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung. 
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Die Verwaltung teilte in ihrer Stellungnahme vom 07.11.2019 zum JA 2011 mit, dass sie zu 
der im Mai 2018 versandten Anfrage an die Stiftungsaufsicht bezüglich des o. g. Sachver-
halts noch keine konkrete Rückmeldung erhalten habe. Die Verwaltung werde jedoch wei-
terhin mit der Stiftungsaufsicht in Kontakt bleiben, um eine Klarstellung zu erhalten. 

2.1.6 Rücklagen 
 
 31.12.2011 31.12.2012 

Konto 2009010 Freie Rücklage 678.065 EUR 803.266 EUR 

Konto 2009020 Zweckrücklage 1.046.908 EUR 1.249.998 EUR 

Der Jahresüberschuss 2011 (328 TEUR) wurde vollständig der freien und der Zweckrück-
lage zugeführt. Der dafür gemäß § 95n Abs. 3 GO erforderliche Beschluss der Bürgerschaft 
lag zum Zeitpunkt der Buchung nicht vor. Der JA 2011 wurde der Bürgerschaft noch nicht 
vorgelegt. Die Zweckrücklage wurde gemäß Körperschaftssteuererklärung für die Teiler-
neuerung des Wasserverteilungsnetzes eines Pflegeheims sowie für die Modernisierung der 
Altenwohnungen gebildet.  

Wie bereits unter Tz. 2.1 festgestellt, sind die freie Rücklage und die Zweckrücklage der Er-
gebnisrücklage zuzuordnen. Gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik darf die Ergebnisrücklage 
höchstens 25 % und soll mindestens 10 % der allgemeinen Rücklage betragen. Die Ergebnis-
rücklage (freie Rücklage und die Zweckrücklage) wird in 2012 mit 66 % des Stiftungskapi-
tals, und damit höher als in der GemHVO Doppik geregelt, in der Bilanz ausgewiesen. Die 
Regelung in der GemHVO-Doppik deckt sich jedoch nicht mit den Vorschriften des Stif-
tungssteuerrechts. Die Abgabenordnung sieht hier keine betragsmäßige Begrenzung der 
Gesamthöhe der Zweckrücklage (unter Berücksichtigung der für die Einzelmaßnahmen 
notwendigen Mittel) sowie der freien Rücklage.  

Die Verwaltung teilte dem RPA auf Nachfrage mit, dass zum Umgang mit den Rücklagen um 
eine Klarstellung bei der Stiftungsaufsicht des Landes Schleswig-Holstein gebeten worden 
sei. Eine Beantwortung der Frage liege bislang nicht vor. Da die Regelungen des Stiftungs-
rechtes für die Stiftungen zunächst sinnvoller erschienen als die Regelungen der GemHVO-
Doppik, die auch für Stiftungen angewandt würden, sei eine Veränderung der Rücklagen bis 
zur Klarstellung durch die Stiftungsaufsicht zurückgestellt. 
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2.1.7 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom 
öffentlichen Bereich 

 

 31.12.2011 31.12.2012 

Kontengruppe 32 117.743 EUR 120.446 EUR 

In diesem Posten waren zwei Kredite bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein aus 1961 
und 1973 für das Alten- und Pflegeheim (APH) Schönböckener Straße ausgewiesen. Diese 
wurden in 2012 mit 6.691 EUR getilgt, die Zinsen lagen bei durchschnittlich 0,9 %. 

Zusätzlich sind 9.392 EUR auf dem Konto 3210000 in diesem Bilanzposten falsch ausgewie-
sen. Es handelt sich dabei um zwar im Dezember 2012 gebuchte, aber erst im Januar 2013 
ausgezahlte Zinsen und Tilgungen von zwei Krediten vom privaten Kreditmarkt (siehe Tz. 
2.1.8). Die Zinsen (5.095 EUR) hätten bei den sonstigen Verbindlichkeiten abgegrenzt und 
die Tilgungen (4.298 EUR) bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom 
privaten Kreditmarkt ausgewiesen werden müssen. Durch den Falschausweis ergibt sich 
eine Differenz zwischen der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten und der Tilgung.  

Die Kredite wurden im Verbindlichkeitenspiegel in der richtigen Spalte (> 5 Jahre Restlauf-
zeit) gelistet. Die durch die VV-Kontenrahmen für die Kontonummer vorgegebene Bereichs-
abgrenzung C (Laufzeit) wird nicht eingehalten.  

2.1.8 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom 
privaten Kreditmarkt 

 

 31.12.2011 31.12.2012 

Kontengruppe 32 1.790.789 EUR 1.668.173 EUR 

Der Bilanzposten setzte sich aus vier Darlehen für das APH Schönböckener Straße zusam-
men. Die Kredite wurden 2012 um 122.616 EUR getilgt (4.298 EUR davon wurden aller-
dings erst Anfang 2013 ausgezahlt, siehe Tz. 2.1.7). Die Zinsen lagen bei durchschnittlich 
4,5 %. 

Ebenso wie bei den Krediten vom öffentlichen Bereich entsprachen die Kontonummern 
nicht der Bereichsabgrenzung C für Darlehen mit einer Laufzeit über fünf Jahren. Im Ver-
bindlichkeitenspiegel ist die Laufzeit richtig angegeben. 
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2.1.9 Sonstige Verbindlichkeiten 
 
 31.12.2011 31.12.2012 

Kontengruppe 37 409.814 EUR 111.613 EUR 

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen: 

Tabelle 3: Zusammensetzung der sonstigen Verbindlichkeiten 

Konto 
31.12.2011 

EUR 

Veränderung 

EUR 

31.12.2012 

EUR 

3791502200 Zinsabgrenzungen 18.302 -4.621 13.681 

3791619161 GBV Trave 74.248 -1.866 72.382 

3791717110 Gegkto. kred. Debitor 0 799 799 

3791991162 lfd. Verb. ggü. HL 317.264 -292.513 24.751 

Summe 409.814 298.201 111.613 

Bei den Verbindlichkeiten aus dem GBV mit der Trave handelte es sich überwiegend um 
Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter. Die Zahlen wurden korrekt aus der Abrechnung 
der Trave übernommen. 

Die wesentliche Veränderung fand bei den Verbindlichkeiten gegenüber der HL statt. Sie 
entstand durch die Auflösung von 317 TEUR an Verbindlichkeiten für die Abgrenzung einer 
Rechnung des Bereichs GMHL für Bauunterhaltung etc. für 2011.2 Die Zahlung erfolgte in 
2012. Neue Verbindlichkeiten gegenüber der HL in Höhe von 25 TEUR entstanden haupt-
sächlich durch die Abgrenzung von Personalkostenerstattungen.  

Die HL bilanzierte 2012 Forderungen gegenüber der Stiftung in gleicher Höhe.  

Das RPA empfiehlt, Veränderungen dieser Größenordnung zukünftig im Anhang zu erläu-
tern. 

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entsprach den Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik und dem da-
zugehörigen Muster. Die Ergebnisrechnung war rechnerisch richtig. Die fortgeschriebenen 
Planansätze waren richtig dargestellt. 

                                                      

2 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung LW 2011, Tz. 2.1.7 Sonstige Verbindlichkeiten. 
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Im Folgenden werden die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung darge-
stellt. Folgende wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung wurden im Rahmen der Jah-
resabschlussprüfung 2012 nicht systematisch geprüft: 

• privatrechtliche Leistungsentgelte, 

• bilanzielle Abschreibungen, 

• Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen. 

2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 

 31.12.2011 31.12.2012 

Kontengruppe 52 -327.159 EUR -174.733 EUR 

Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen handelte es sich hauptsächlich um 
die folgenden Konten: 

Tabelle 4: Übersicht der wesentlichen Aufwendungen der KGr. 52  

Konto Bezeichnung IST 

in EUR 

davon an GMHL 

in EUR 

davon an die 

Trave in EUR 

5211000 Unterhalt. Grundst. / baul.Anl. 9.816 9.816 - 

5211001 Unterhaltung der Hochbauten 79.808 56.994 22.815 

5241004 Sonst. Bewirtschaftungsk. 83.956 17.687 66.268 

 Summe 173.580 84.497 89.083 

89 TEUR für Bauunterhaltung und Bewirtschaftungskosten wurden aus der Abrechnung der 
Trave übernommen.  

Weitere 85 TEUR (Vorjahr 243 TEUR) wurden von dem Bereich GMHL in Rechnung gestellt 
(vgl. Tz. 2.1.4). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr beruht überwiegend auf weniger Auf-
wendungen in der Bauunterhaltung. In 2011 wurde die Lichtrufanlage im APH erneuert. 

Die AZ für Sach- und Dienstleistungen (KGr. 72) betrugen 411 TEUR und waren damit 
236 TEUR höher als der Aufwand. Die Differenz kam durch AZ für Aufwand aus Bauunter-
haltung etc. für 2011 zustande. 
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2.2.2 Finanzerträge 
 

 31.12.2011 31.12.2012 

Kontengruppe 46 119.123 EUR 68.445 EUR 

Die Finanzerträge setzten sich im Wesentlichen aus Zinsen für ein Festgeld bei der HL 
(20.700 EUR) und Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der Trave (45.450 EUR) 
zusammen. 

Der Rückgang der Finanzerträge ist auf den Ausweis der Dividende der Trave für 2010 und 
2011 im JA 2011 zurückzuführen.3 Gemäß Kommentar zu § 275 Handelsgesetzbuch (HGB) 
entsteht ein aktivierungspflichtiger Gewinnanspruch grundsätzlich erst im Zeitpunkt des 
Gewinnverwendungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung. Der Beschluss der Gesell-
schafterversammlung über die Ausschüttung der Dividende aus 2011 erfolgte am 
22.08.2012, dementsprechend wäre der Ertrag dem Wirtschaftsjahr 2012 zuzuordnen. Im 
Wirtschaftsjahr 2012 wurde die Dividende für 2012 verbucht, obwohl deren Ausschüttung 
im Oktober 2013 erfolgte. Dementsprechend wurde auch hier die Dividende falsch ausge-
wiesen. Insgesamt ergibt sich in 2012 aber keine Auswirkung auf das Jahresergebnis. 

Das Konto für Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (KGr. 66) wies zum 31.12.2012 ei-
nen Betrag von 68.669 EUR aus. Dieser setzte sich im Wesentlichen aus der Zinseinzahlung 
für das Festgeld 2012 (20.700 EUR) sowie aus der Dividende für das Jahr 2011 
(45.400 EUR) zusammen. 

2.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung entsprach dem Muster zu § 46 GemHVO-Doppik. Die fortgeschriebenen 
Planansätze sind richtig dargestellt. Der Endbestand der liquiden Mittel stimmt mit der 
Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist rechnerisch richtig. Die vorgelegte Finanz-
rechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem überein. 

Die wesentlichen nicht geprüften Positionen sind  

• privatrechtliche Leistungsentgelte, 

• Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen, 

• EZ aus Rückflüssen, 

• AZ für die Gewährung von Ausleihungen. 

                                                      

3 Vgl. Prüfungsbericht des JA 2011 der Lübecker Wohnstifte, Tz. 2.2.3. 
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2.3.1 EZ und AZ aus fremden Finanzmitteln 
 

 31.12.2011 31.12.2012 

Kontenart 672  1.177.262 EUR 1.889.170 EUR

Kontenart 772  -1.177.480 EUR -1.715.518 EUR

Unter den Kontenarten 672/772 EZ und AZ aus fremden Finanzmitteln sollen Zahlungen 
ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik über Kassen 
oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Die Stiftung besaß allerdings bis Dezember 
2012 kein Geschäftskonto, sondern sie bediente sich des städtischen Bereiches Buchhaltung 
und Finanzen, der für sie den Zahlungsverkehr über städtische Geschäftskonten abwickelte. 
Es gab im Ergebnis keine AZ, sondern nur Verschiebungen von Forderungen und Verbind-
lichkeiten gegenüber der HL. Durch die Bebuchung der Kontenarten 672 und 772 wurde 
letztlich die Finanzrechnung ausgeglichen, sodass die liquiden Mittel am Ende der Finanz-
rechnung nicht durch die Finanzmittelbewegungen bei der HL berührt wurden, sondern al-
lein durch die Bewegungen beim Geschäftsbesorger verändert wurden.  

Zur Eröffnung des Jahres 2012 wurden die Forderungen gegenüber der HL auf das laufende 
Konto umgebucht (1791991163 an 1791991168). Bei der Buchung wurden auch die Finanz-
rechnungskonten angesprochen, obwohl es sich um eine reine Sachbuchung ohne Zah-
lungsmittelfluss handelte (6868100000 an 7720000000), wodurch das Auszahlungskonto 
um 641 TEUR zu hoch ausgewiesen wurde. 

Die Eröffnung des Girokontos der Stiftung führte zu EZ in Höhe von 618 TEUR bei der Auf-
lösung der Forderungen gegenüber der HL (siehe Tz. 2.1.2). Jedoch hätte hier aus Sicht des 
RPA die KGr. 69 EZ aus Finanzierungstätigkeit verwendet werden müssen. 

Zum JA wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufendem Konto gegenüber 
der HL gegeneinander verrechnet (3791991163 an 1791991163). Bei der Buchung wurden 
auch die Finanzrechnungskonten angesprochen, obwohl es sich um eine reine Sachbuchung 
ohne Zahlungsmittelfluss handelte. Beide Konten sind hierdurch um 526 TEUR zu hoch 
ausgewiesen. 

Ebenfalls im Rahmen des JA wurden die verbliebenen Forderungen für die Schlussbilanz 
wieder umgebucht (1791991168 an 1791991163) und dabei abermals die Finanzrechnung 
berührt. Auch hier handelte es sich um eine Sachbuchung, wodurch die Konten 6720000 
und 7868100 um 220 TEUR zu hoch ausgewiesen sind. 

Der Ausweis fremder Finanzmittel suggeriert, dass durchlaufende Gelder verwaltet wurden. 
Damit vermittelt die Finanzrechnung nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Finanzlage der Stiftung. Dieser Umstand wird im Anhang erläutert (§ 51 
Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik).  
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2.3.2 Tilgung von Krediten für Investitionen 
 

 31.12.2011 31.12.2012 

Kontenart 792 -126.244 EUR -125.008 EUR 

Die Stiftung tilgte in 2012 insgesamt 125.008 EUR für Kredite für das APH Schönböckener 
Straße (Tz. 2.1.8). 

Die AZ für die Tilgung ergaben sich als Summe aus der Tilgung von Krediten vom öffentli-
chen Bereich (6.690 EUR) und vom privaten Kreditmarkt (118.318 EUR). Weitere 4.298 EUR 
AZ von Tilgungen für Kredite vom privaten Kreditmarkt wurden erst im Januar 2013 geleis-
tet (siehe Tz. 2.1.7). Im Anhang wurde hierauf hingewiesen. 

Die Raten werden im Rahmen des Mietvertrages von den Senior:innenEinrichtungen (SiE) 
erstattet. 

2.4 Anhang 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen 
den gesetzlichen Mustern. Diverse Sachverhalte wurden aus Sicht des RPA nicht ausrei-
chend dargestellt (siehe Tz. 2.1.3 Liquide Mittel, Tz. 2.1.2 sonstige privatrechtliche For-
derungen sowie Tz. 2.1.9 sonstige Verbindlichkeiten).  

2.5 Lagebericht 

Dem JA war ein vom Bürgermeister unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Dieser vermit-
telte ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage. 

3 Jahresabschluss 2013 

Der JA der Stiftung bestand entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

3.1 Bilanz 

Auf die Anmerkungen zum JA 2012 unter Tz. 2.1 wird hingewiesen. Die Ergebnisrechnung 
stimmte mit dem Jahresüberschuss (100.738 EUR) und die Finanzrechnung mit den liqui-
den Mitteln überein (1.020.712 EUR). Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bi-
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lanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeiten-
spiegel) und mit den Zahlen im Finanzbuchhaltungssystem überprüft.  

Folgende wesentliche Posten der Bilanz wurden im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 
2013 nicht systematisch geprüft: 

• Wohnbauten, 

• Beteiligungen, 

• Stiftungskapital, 

• freie Rücklage. 

3.1.1 Sonstige Ausleihungen 
 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 13 358.343 EUR 337.160 EUR 

Es handelt sich um ein Darlehen an die Trave von ursprünglich 1,38 Mio. DM zur Mitfinan-
zierung von Altenwohnungen. Gemäß Darlehensvertrag ist eine Verzinsung von 6 % vorge-
sehen. Wie im Darlehensvertrag festgeschrieben, ist jedoch auf die Zinsen zu verzichten, 
wenn eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der Kos-
tenmiete im sozialen Wohnungsbau die Notwendigkeit hierzu nachweist. Da dieser Nach-
weis erfolgte, war das Darlehen ab 2011 bis 2015 zinsfrei. Das Darlehen wurde in 2013 ver-
tragsgemäß mit 3 % (21.182 EUR) getilgt. 

3.1.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen 
 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 179 2.064.605 EUR 2.059.523 EUR 

Wie bereits in 2012 setzten sich die sonstigen privatrechtlichen Forderungen aus Forderun-
gen gegenüber der HL und Forderungen aus der Geschäftsbesorgung durch die Trave zu-
sammen, wobei die Forderungen ggü. der HL mit 2.025 TEUR den größten Betrag darstellen. 
1.800 TEUR stammen aus einem bei der HL angelegten Festgeld. 

Die Forderungen haben sich ggü. dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. In 2013 wird 
noch eine Forderung aus Bauunterhaltungskosten der Jahre 2011 bis 2013 in Höhe von 
176 TEUR ausgewiesen. Diese wird erst in 2015 beglichen. Zudem wird eine Restforderung 
in Höhe von 44 TEUR unter den sonstigen privatrechtlichen Forderungen ggü. der HL aus-
gewiesen, welche in 2017 ausgeglichen wird. Das RPA bittet um Stellungnahme, worum es 
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sich bei dieser Forderung handelt. Aus der Prüfung der zugehörigen Belege konnte dies 
nicht entnommen werden.  

Bei der HL sind Verbindlichkeiten in entsprechender Höhe abgebildet. 

3.1.3 Liquide Mittel 
 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 18 793.046 EUR 1.020.712 EUR 

Das Ende 2012 eröffnete Geschäftskonto der Stiftung für den bis dahin über städtische Kon-
ten abgewickelten Zahlungsverkehr wies zum JA 2013 einen Betrag in Höhe von 
856.033 EUR (Vorjahr 617.922 EUR) aus. Der Abgleich mit dem Kontoauszug ergab keine 
Beanstandungen. 

Die Bestände der durch die Trave verwalteten Konten wurden aus der Jahresabrechnung der 
Trave in das Finanzbuchhaltungssystem der Stiftung übernommen. Das RPA hat die Konto-
stände anhand von Kontoauszügen bei der Trave überprüft. Die liquiden Mittel setzten sich 
hier aus zwei Festgeldkonten mit insgesamt 145.000 EUR und vier Girokonten mit insge-
samt 19.679 EUR (Vorjahr 25.125 EUR) zusammen. 

3.1.4 Zweckrücklage 
 

 31.12.2012 31.12.2013 

Konto 2009020  1.249.998 EUR 1.400.849 EUR 

Die Zweckrücklage nach § 62 Abgabenordnung (AO) ist für die Erfüllung der steuerbegüns-
tigten, satzungsmäßigen Zwecke bestimmt. Die Zweckrücklage wurde zum Stichtag mit ei-
nem Betrag in Höhe von 1.400.849 EUR ausgewiesen. Die Zweckrücklage unterteilt sich in 
die Zweckrücklage (1.353.499 EUR) und die Zweckrücklage – Bauerneuerung (47.350 EUR). 
Die Zuführung zur Zweckrücklage - Bauerneuerung aus dem Jahresüberschuss 2012 
(18.749 EUR) wurde aus der Abrechnung der Trave entnommen. Diese berechnet sich ent-
sprechend dem GBV aus 35 % der Mieteinnahmen abzüglich der tatsächlichen Instandhal-
tungskosten. Die Zuführung zur Zweckrücklage aus dem Jahresüberschuss betrug 
132.101 EUR. Diese Rücklage wird gemäß Körperschaftssteuererklärung auch in 2013 für 
die Teilerneuerung des Wasserverteilungsnetzes eines Pflegeheims sowie für die Moderni-
sierung der Altenwohnungen gebildet.  

Die Ergebnisrücklage 2013 (freie Rücklage und Zweckrücklage) beträgt 75 % des Stiftungs-
kapitals. Auf die Anmerkung zu Tz. 2.1.6 wird verwiesen. 
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3.1.5 Jahresüberschuss 
 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 205 238.919 EUR 100.738 EUR 

Der Jahresüberschuss ist im Gegensatz zum Vorjahr um 138.181 EUR geringer ausgefallen. 
Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass zum einen keine Dividende der Trave in 
Höhe von 45.450 EUR im Haushaltsjahr (HH-Jahr) 2013 verbucht wurde (vgl. Tz. 3.2.3), zum 
anderen haben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 64.864 EUR zuge-
nommen (vgl. Tz. 3.2.2). 

3.1.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 32 1.788.619 EUR 1.646.733 EUR 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten nahmen um 141.886 EUR ab. Dies entspricht nicht der 
in der Finanzrechnung ausgewiesenen Tilgung (136.791 EUR), da in 2013 noch Auszahlun-
gen für zwei Kredite aus 2012 vorgenommen wurden (siehe Tz. 2.1.7). 

Ab dem HH-Jahr 2013 gelten die VV über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemein-
den vom 08.10.2012. Hiernach finden die Bereichsabgrenzungen BCD Anwendung. Die 
Kredite von der Investitionsbank Schleswig-Holstein waren im Rahmen der Bereichsabgren-
zung B den Kreditinstituten zuzuordnen und somit unter der Bilanzposition Verbindlichkei-
ten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt einzugliedern. Dieser Ausweis ist nicht korrekt 
erfolgt. Die Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt wurden somit um 104 TEUR zu 
niedrig und die Verbindlichkeiten vom öffentlichen Bereich zu hoch ausgewiesen. 

Bei den Krediten vom öffentlichen und privaten Bereich entsprachen die Kontonummern 
auch in 2013 nicht der Bereichsabgrenzung C für Darlehen mit einer Laufzeit über fünf Jah-
ren. Im Verbindlichkeitenspiegel ist die Laufzeit richtig angegeben. 

Die Bereichsabgrenzung D wurde eingehalten. 

3.1.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 379 111.613 EUR 203.576 EUR 

Die sonstigen Verbindlichkeiten unterteilten sich, wie auch in den Vorjahren, im Wesentli-
chen in Verbindlichkeiten ggü. der HL i. H. v. 121.169 EUR, Verbindlichkeiten aus der Ge-
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schäftsbesorgung der Trave i. H. v 67.093 EUR sowie Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzun-
gen i. H. v. 12.738 EUR.  

Die sonstigen Verbindlichkeiten waren in 2013 um 91.963 EUR höher, da die Bauunterhal-
tungskosten aus 2013 erst in 2015 beglichen wurden. 

Die Verbindlichkeiten wurden bei der HL als Forderung ausgewiesen.  

Die Prüfung des Bilanzpostens ergab keine Beanstandung. 

3.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entsprach den Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik und dem da-
zugehörigen Muster. Die Ergebnisrechnung war rechnerisch richtig. Die fortgeschriebenen 
Planansätze waren richtig dargestellt. Die vorgelegte Ergebnisrechnung stimmte mit dem 
Finanzbuchhaltungssystem überein. 

Folgende wesentliche Position der Ergebnisrechnung wurde nicht geprüft: 

• bilanzielle Abschreibungen. 

3.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge) 
 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenarten 441, 442 und 446 555.546 EUR 542.348 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestanden großteils (527 TEUR) aus Mieten (Konto 
4411). Diese setzten sich aus Mieteinnahmen für das APH Schönböckener Straße von den 
SiE i. H. v. 397 TEUR und aus Einnahmen des Geschäftsbesorgers (130 TEUR) zusammen. 

Die Stiftung erhielt für das APH gemäß Mietvertrag mit der SiE einen Mietzins, der sich im 
Wesentlichen aus den Positionen 

Verzinsung und Tilgung 208.050 EUR

Instandhaltungskostenpauschale nach der II. BV 91.909 EUR

Verzinsung der Eigenmittel 54.008 EUR

zusammensetzt. 
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Wie bereits in den JA der Stiftung Kriegsopferdank (KOD) festgestellt, wurden die Mieter-
träge fehlerhaft aus der Abrechnung des Geschäftsbesorgers hergeleitet.4 Die Mieterträge 
wurden um 8.300 EUR zu hoch ausgewiesen. Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass die 
fehlerhafte Herleitung im Saldo keinen Einfluss auf das Jahresergebnis hat, da sich der 
Aufwand aus Bewirtschaftung auch entsprechend verändern würde (siehe auch Tz. 3.2.2). 

Nach Aussage der Verwaltung bestehe die Problematik der Herleitung der Erträge und Auf-
wendungen ab 2017 nicht mehr, da die Trave mit Einführung eines neuen Buchhaltungssys-
tems Erträge und Aufwendungen direkt ausweise.  

Die EZ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (KGr. 64) weichen im Wesentlichen nicht 
von den Erträgen ab. 

3.2.2 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 
 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 52 -174.733 EUR -239.597 EUR 

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelte sich um Kosten für die 
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Stiftung. 

Der Zuwachs gegenüber dem Aufwand aus 2012 ergibt sich hauptsächlich aus höheren 
Aufwendungen von 54 TEUR aus der Abrechnung der Trave. Die Aufwendungen durch den 
Bereich GMHL sind konstant geblieben. 

Der Aufwand für Bewirtschaftung wurde, wie bereits in den Prüfberichten zu den JA 2011 
und 2012 der Stiftung KOD festgestellt, aus der Abrechnung der Trave anhand der AZ und 
der Veränderung der Verbindlichkeiten fehlerhaft hergeleitet.5 Entsprechend der privat-
rechtlichen Leistungsentgelte wurde auch der Bewirtschaftungsaufwand um 8.300 EUR zu 
hoch ausgewiesen.  

Wie bereits vorher angemerkt, hat die fehlerhafte Herleitung im Saldo keinen Einfluss auf 
das Jahresergebnis, da sich die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten auch ent-
sprechend verändern würden. 

 

                                                      
4 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung KOD zum 31.12.2011, Tz. 2.2.1, VO/2019/07401 sowie Bericht 

über die Prüfung des JA der Stiftung KOD zum 31.12.2012, Tz. 2.2.1, VO/2019/07831. 

5 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung KOD zum 31.12.2011, Tz. 2.2.2, VO/2019/07401 sowie Bericht 
über die Prüfung des JA der Stiftung KOD zum 31.12.2012, Tz. 2.2.2, VO/2019/07831. 
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3.2.3 Finanzerträge 
 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 46 68.445 EUR 9.717 EUR 

Die Finanzerträge fallen in 2013 geringer aus, da keine Dividende der Trave im Geschäfts-
jahr gebucht wurde. Die Dividende aus 2012 wurde bereits im HH-Jahr 2012 und nicht bei 
Gewinnverwendungsbeschluss der Gesellschafterversammlung in 2013 gebucht (siehe auch 
Tz. 2.2.2). Die Dividende aus 2013 wurde korrekt in 2014 verbucht. 

3.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 55 -77.525 EUR -75.498 EUR 

Die Höhe des Zinsaufwandes steht in einem plausiblen Verhältnis zu den ausgewiesenen 
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Entsprechende Zinsabgrenzungen wurden vor-
genommen. 

Die Zinsen für das APH werden als Teil der Miete von den SiE erstattet. 

Ab dem HH-Jahr 2013 gelten die VV über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemein-
den vom 08.10.2012. Hiernach findet für Zinsaufwendungen die Bereichsabgrenzung B An-
wendung. Der Zinsaufwand an die Investitionsbank Schleswig-Holstein sowie an die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau war im Rahmen der Bereichsabgrenzung B den Kreditinstituten 
zuzuordnen. Dieser Ausweis ist nicht korrekt erfolgt. 

Die Höhe der AZ für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (KGr. 75) passt unter Be-
rücksichtigung von vorgenommenen Abgrenzungen zu den Zinsaufwendungen. 

3.3 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze sind richtig dargestellt. Der Endbestand der liquiden Mit-
tel stimmt mit der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch 
richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem über-
ein. 
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3.3.1 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 
 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 672 EZ aus durchlaufenden Geldern 1.889.170 EUR 208.609 EUR 

Kontenart 772 AZ aus durchlaufenden Geldern -1.715.518 EUR -389.416 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 EZ- und AZ aus fremden Finanzmitteln sollen Zahlungen 
ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik über Kassen 
oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Durch die Bebuchung der Kontenarten 672 
und 772 wurde letztlich die Finanzrechnung ausgeglichen, sodass die liquiden Mittel durch 
die bei der HL abgewickelten Zahlungen nicht bewegt wurden. Zwar wurde Ende 2012 ein 
eigenes Geschäftskonto eröffnet, jedoch wurden bis Mai 2013 noch Ausgleichsbuchungen 
vorgenommen.  

Zu Jahresbeginn wurde ein Betrag in Höhe von 220 TEUR als Umbuchung von Forderungen 
aus Darlehen ggü. der HL auf Forderungen aus lfd. Konto ggü. der HL vorgenommen und die 
Kontenart 686 und 772 entsprechend mitbebucht.  

Die noch zu Jahresbeginn auf der alten Systematik mit Forderungen und Verbindlichkeiten 
ggü. der HL vorgenommenen Gegenbuchungen in der Finanzrechnung wurden durch eine 
erneute Bebuchung der Konten 672 und 772 ausgeglichen. Aus den auf den Konten der HL 
abgewickelten Buchungen wurde ein saldierter Betrag in Höhe von 96 TEUR zum Jahres-
ende an die HL zurückgezahlt. 

Zum Jahresende wurden 44 TEUR von Forderungen aus lfd. Konto ggü. der HL auf Forde-
rungen aus Darlehen ggü. der HL umgebucht und die Finanzrechnungskonten 672 an 786 
angesprochen. Diese Forderung wird erst in 2017 ausgeglichen (siehe Tz. 3.1.2).  

Die Umbuchungen zu Jahresbeginn und Jahresende hätten, wie bereits in 2012 angemerkt, 
als Sachbuchungen ohne Berührung der Finanzrechnung ausgeführt werden sollen. 

3.3.2 Einzahlungen aus Rückflüssen und Auszahlungen für die 
Gewährung von Ausleihungen 

 
 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 686 EZ Rückflüsse von Ausleihungen 663.102 EUR 241.161 EUR 

Kontenart 786 AZ Gewährung von Ausleihungen -219.978 EUR -44.460 EUR 

Wie bereits unter den liquiden Mitteln dargestellt, wurde Ende 2012 ein eigenes Geschäfts-
konto für die Stiftung eingerichtet, sodass grundsätzlich keine Forderungen oder Verbind-
lichkeiten ggü. der HL aufgrund von Buchungen auf städtischen Geschäftskonten bilanziert 
werden mussten. Aus diesem Grunde nahm auch die Buchung der EZ und AZ aus Rückflüs-
sen / Gewährung von Ausleihungen stark ab.  
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Durch die Umbuchung der Restforderungen aus 2012 in Höhe von 220 TEUR zum Jahresan-
fang von Forderungen aus Darlehen ggü. der HL (1791991168) auf Forderungen aus lfd. 
Konto ggü. der HL (1791991163) wurden die Kontenarten 686 und 772 entsprechend mit-
bebucht.  

Die AZ i. H. v. 44 TEUR resultierten aus der erneuten Umbuchung von Forderungen im 
Rahmen des JA. Für die Darstellung in der Schlussbilanz wurden die Forderungen vom 
Konto 1791991163 Forderungen aus lfd. Kto. ggü. HL auf das Konto 1791991168 Forderun-
gen aus Darlehen ggü. HL umgebucht. Gleichzeitig erfolgte die Buchung von der Kontenart 
672 EZ fremde Finanzmittel (s. u.) an die Kontoart 786 AZ Gewährung von Ausleihungen 
(vgl. hierzu 3.1.2). 

Das Einzahlungskonto ist durch die Buchung der Umgliederung im Rahmen der Eröff-
nungsbuchungen, ohne dass dieser tatsächliche Zahlungsströme entsprechen, in Höhe von 
220 TEUR zu hoch ausgewiesen, das Auszahlungskonto um 44 TEUR. 

3.3.3 Tilgung von Krediten für Investitionen 
 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 792 -125.008 EUR -136.791 EUR 

Die Tilgung von Krediten für Investitionen stieg von 2012 nach 2013 um 12 TEUR an. Dies 
ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Tilgung zweier Darlehen aus 2012 in 
Höhe von 4.300 EUR Anfang 2013 gebucht wurde (vgl. Tz. 2.1.7) Weiterhin ergibt sich ein 
leichter Anstieg aus der Art vieler Darlehen als Annuitätendarlehen. 

Gemäß der ab dem HH-Jahr 2013 geltenden VV über den Kontenrahmen für die Haushalte 
der Gemeinden vom 08.10.2012 finden für Tilgungen die Bereichsabgrenzungen BCD An-
wendung. Diese wurden nicht konsequent eingehalten. Die Tilgung der Kredite der Investi-
tionsbank Schleswig-Holstein sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau war im Rahmen der 
Bereichsabgrenzung B den Kreditinstituten zuzuordnen.  

3.4 Anhang 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen 
den gesetzlichen Mustern. 

28 von 98 in Zusammenstellung



Hansestadt Lübeck Rechnungsprüfungsamt 
 

 

 

 

22 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 
der Stiftung Lübecker Wohnstifte zum 31.12.2012 und 31.12.2013 

 

 

3.5 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 18.04.2018 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. 
Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

4 Erhalt des Stiftungsvermögens und 
Rücklagenentwicklung 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Stiftungsgesetz). In den Lage-
berichten 2012 und 2013 wird der Vermögenserhalt dadurch belegt, dass sich das Stif-
tungskapital nicht verändert hat. Um eine Aussage bezüglich des Erhalts des Stiftungsver-
mögens zu treffen, ist aus Sicht des RPA die Betrachtung allein des Stiftungskapitals nicht 
ausreichend. Auch im Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied ist das Grundstock-
vermögen passivisch abgebildet (siehe auch Tz. 2.1.5). 

Die Stiftung erwirtschaftete in 2012 und 2013 einen Überschuss. Stiftungskapital und Stif-
tungskapital aus Bilanzierungsunterschied blieben konstant, sodass davon ausgegangen 
werden kann, dass das Stiftungsvermögen nicht geschmälert wurde. 

Für gemeinnützige Stiftungen gilt der Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 
Abs. 1 Nr. 5 AO). Gemäß Lagebericht handelt es sich bei der Stiftung um eine Anstaltsstif-
tung, d. h. sie setzt ihr Vermögen (vorwiegend APH und Altenwohnungen) - und nicht wie 
eine Kapitalstiftung ihre Erträge - unmittelbar zur Verwirklichung des Stiftungszwecks ein. 
Eine Ausnahme vom Gebot der zeitnahen Mittelverwendung stellt die steuerrechtlich un-
schädliche Bildung von Rücklagen nach § 62 Abs. 1 AO dar. 

Tabelle 5: Rücklagenentwicklung 

Freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

Jahr 
Anfangs-

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 
Endbestand 

Anfangs-

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 
Endbestand

 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2004 273.074 0 42.428 315.502 398.190 0 63.643 461.833 

2005 315.502 0 57.541 373.043 461.833 0 86.312 548.145 

2006 373.043 0 54.472 427.515 548.145 0 81.708 629.853 

2007 427.515 0 90.488 518.003 629.853 0 135.733 765.586 

2008 518.003 0 66.031 584.034 765.586 0 99.048 864.634 

2009 584.034 0 94.031 678.065 864.634 0 151.914 1.016.548 
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Freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

Jahr 
Anfangs-

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 
Endbestand 

Anfangs-

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 
Endbestand

 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2010 678.065 0 0 678.065 1.016.548 0 0 1.016.548 

2011 678.065 0 0 678.065 1.016.548 0 30.360 1.046.908 

2012 678.065 0 125.201 803.266 1.046.908 0 203.090 1.249.998 

2013 803.266 0 88.068 891.334 1.249.998 0 150.851 1.400.849 

Entnahmen fanden nicht statt. Es wurden Jahresüberschüsse in 2011 und 2012 erwirtschaf-
tet. Diese wurden in 2012 und 2013 den Rücklagen zugeführt. Die Rücklagen entwickeln 
sich somit positiv. 

Die Entwicklung der Rücklagen ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage einer Stif-
tung von Bedeutung. Eine Übersicht sollte daher aus Sicht des RPA zukünftig zum Bestand-
teil des Anhangs oder des Lageberichtes gemacht werden.  

5 Schlussbemerkung 

Die geprüften Positionen in den JA 2012 und 2013 haben zu keinen wesentlichen Beanstan-
dungen geführt. Die JA vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Stiftung. 

Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens und der satzungsgemäßen Verwendung 
in den Jahren 2012 und 2013 der Stiftungsmittel hat keine Einwendungen ergeben. 

Die wesentlichen Punkte des Berichts sind mit der Abteilung Bilanzen und der Stiftungs-
verwaltung am 13.12.2019 besprochen worden.  

Eine Stellungnahme der Verwaltung wird zu folgenden Textziffern erbeten: 
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Tabelle 6: Auflistung der Prüfbemerkungen mit erforderlicher stellungnahme

Tz. Bezeichnung Seite

3 .7 .2 Sonstige privatrechtliche Forderungen

unabhängig davon wird anheimgestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

1 4

Lübeck, 09.01.2020
| 4.9 0 5.07 .7 3-201 2/ 20 | 3
Htlbuu,n I

i l  Y l r  I
\ }/1,JI.I.A,I

Dr. Katja Schur

Anlage:

Iahresabschlüsse 2012 und 2013 der
Stiftung Lübecker Wohnstifte mit Lagebericht

Tina Wendt

24 Bericht über die Prüfung der Iahlesabschlüsse
der Stiftung Lübecker Wohnstifte zum 31.12.2012 und 31.I2.20I3

31 von 98 in Zusammenstellung



Hansestadt Lübeck Rechnungsprüfungsamt 
 

 

 

 

IV Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 
der Stiftung Lübecker Wohnstifte zum 31.12.2012 und 31.12.2013 

 

 

Glossar 

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszah-
lungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen 
(vgl. § 49 GemHVO-Doppik). 

Beteiligung 

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dau-
erhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen (vgl. VV-Kontenrahmen Zuord-
nungsvorschriften / Kontengruppe11). 

Grundstockvermögen 

Das Grundstockvermögen wird als das Vermögen bezeichnet, das der Stifter der Stiftung im 
Rahmen ihrer Gründung zugewendet hat, zzgl. später erfolgter Zustiftungen.  

Stiftungskapital 

Beim Stiftungskapital handelt es sich um den Gegenwert des auf der Aktivseite der Bilanz 
ausgewiesenen Grundstockvermögens (vgl. Berndt, Rechnungslegung und Prüfung von Stif-
tungen, 2016, E Rn. 126).  
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